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SGB II und Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten: dringend klärungsbedürftige Fragen

V E R M E R K

Vorbemerkung:

Es fanden bereits schriftliche und mündliche Klärungsversuche mit dem BMWA und dem BMGS statt, die teilweise erfolgreich waren und zum Teil noch in der Schwebe sind. 


Zahlreiche Probleme sind jedoch weiterhin erkennbar ungelöst, mit zum Teil gravierenden Auswirkungen auf die Betroffenen und das Hilfefeld. Die Schwierigkeiten konzentrieren sich auf drei Bereiche: 


· Stellenwert der Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten im Verhältnis zum SGB II: welcher Hilfebedarf ist wann maßgebend? 


· Umherziehende Wohnungslose: unter welchen Umständen werden sie dem SGB II zugeordnet, wie lässt sich die Schnittstellenproblematik lösen?


· Hilfen in stationären Einrichtungen: wie kann der Tatsache Rechnung getragen werden, dass ein großer Teil der ehemals wohnungslosen Menschen in stationären Einrichtungen erwerbsfähig ist, unabhängig von der Länge ihres Aufenthalts? Dieses Problemfeld wird durch ein Praxisbeispiel verdeutlicht. 

Die benannten Schwierigkeiten sind Übergangsschwierigkeiten zu den reformierten Sozialgesetzen. Sie lassen sich durch die aufgeführten Lösungsvorschläge ausräumen, in der Regel ohne gesetzlichen Änderungen. Unbedingt notwendig sind dagegen Anpassungen bei den Handlungsempfehlungen bzw. aktualisierte und verbindliche Richtlinien für die Agenturen sowie die optierenden Kreis und Kommunen.  
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1. Stellenwert der Hilfen nach §§ 67 ff SGB XII

Sachverhalt: 
Die besonderen Lebensverhältnisse, die mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, stellen eine derart komplexe Problembündelung dar, dass ein Erfolg der Hilfe nur mit einem ganzheitlichen Ansatz möglich ist. Dazu bedarf es der Fachkräfte in der Sozialarbeit, die auf Grundlage der §§ 67 ff SGB XII die einzelnen Hilfemaßnahmen planen, initiieren und koordinieren. Ziel ist die (Re-) Integration in die Gesellschaft. Ein wichtiger Bestandteil dieser Hilfe ist der Problembereich "Arbeit". Dies ist die Schnittstelle zum SGB II, wobei die dort genannten Hilfen "lediglich" die Integration ins Erwerbsleben zum Ziel haben. Folgerichtig können Hilfen in besonderen Lebenslagen komplementär zum SGB II angezeigt sein. Das SGB II schließt vom SGB XII deshalb nur Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 aus (§5 Abs. 2 SGB II). 
Dennoch gehen u.a. einige Kostenträger und kommunale Spitzenverbände davon aus, dass erwerbsfähige Wohnungslose nun keine Ansprüche mehr auf Hilfen in besonderen Lebenslagen nach dem SGB XII haben. Das BMWA sieht dies anders, doch hat es seine Position bisher weder gegenüber dem BMGS , noch gegenüber Kommunen und Landkreisen durchgesetzt. 

Probleme: 
a) Werden Hilfen in besonderen Lebenslagen für Erwerbsfähige ausgeschlossen, wird deren ganzheitlicher Hilfeansatz – und mit ihm Hilfesysteme wie die Wohnungslosenhilfe – massiv gefährdet. Das SGB II und die Arbeitsagenturen sind auf die Integration ins Erwerbsleben und begleitende Hilfen spezialisiert, nicht aber auf Hilfepläne zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, die den Zielhorizont des SGB II bei weitem überschreiten. 

b) Die Angebote der Hilfe zur Arbeit im Rahmen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (nach § 5 der DVO zu §§ 67 ff SGB XII) wurden seitens der Kostenträger vielerorts gekündigt – gegen die Sicht des BMWA -, die Zukunft der darauf basierenden Sozialwerkstätten ist fraglich; in manchen Regionen werden diese Hilfen dagegen überhaupt nicht in Frage gestellt oder kontingentiert. 

Diese Hilfen decken einen Bedarf ab, der die Reichweite des SGB II überschreitet – besondere persönliche Begleitung, Herstellung der Erwerbsfähigkeit z.B. in Form von Tagesstrukturierung und damit die Voraussetzungen einer Hilfe nach dem SGB II. 

Lösungen: 
a) Verbindliche Klarstellung entsprechend § 5 Abs. 2 SGB II: das SGB II ersetzt andere spezifische Leistungen nicht, schon gar nicht solche, die eine andere oder weiterreichende Zielsetzung als die Integration ins Erwerbsleben haben. Die Eigenständigkeit der Hilfen in besonderen Lebenslagen (früher § 72 BSHG, jetzt identisch in §§ 67ff SGB XII) besteht weiterhin. Ein entsprechender Hilfeanspruch besteht unabhängig von anderen Bedarfslagen – auch wenn vorrangige Hilfen etwa nach dem SGB II integriert werden müssen. Dem entsprechend ist die umfassender angelegte Hilfe (etwa für Menschen mit Behinderungen oder nach §§ 67 ff SGB XII) maßgebend für die Abstimmung des übrigen Hilfebedarfs. Diese Position teilt das bayerische Ministe-rium für Arbeit und Sozialordnung (Schreiben an den Bayer. Städtetag vom 10.12.04).

Soweit Leistungen nach § 16 II SGB II in die 67er-Hilfe einbezogen werden, sollte eine Verrechnung über einen pauschalen jährlichen Ausgleich erfolgen. Dieser wahrt das kommunale Interesse an einer stimmigen Kostenzuordnung und vermeidet bürokratische Verschiebebahnhöfe – Tausende von Leistungssätzen müssten aufgespalten werden – sowie Dauerkonflikte, etwa wenn das SGBII-Budget erschöpft ist.

b) Die Sichtweise des BMWA, das den Bedarf spezialisierter Hilfen nach § 5 der DVO zu §§ 67 ff SGB XII weiterhin feststellt, sollte bundesweit verbindlich werden. 
2. Umherziehende Wohnungslose

Sachverhalt: 
Ein gewöhnlicher Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland ist eine Anspruchsvoraussetzung für Leistungen nach dem SGB II. Nach § 30 SGB I ist der gewöhnliche Aufenthalt dort, wo eine Person sich nicht nur vorübergehend aufhält. Nach bisheriger Auslegung ist das ein abgrenzbares Gebiet (denkbar: der Einzugsbereich einer bestimmten Agentur für Arbeit), aber keine ausgedehnte Fläche wie das gesamte Bundesgebiet. Umherziehende Wohnungslose wären somit ausschließlich im Zuständigkeitsbereich des SGB XII
Dies sieht das BMWA anders: auch umherziehende Wohnungslose müssen einen Antrag auf ALG II stellen; ihr gewöhnlicher Aufenthalt wird dort festgelegt, wo ein Antrag gestellt wird – das ALG II an Durchreisende wird als Tagessatz ausbezahlt. 
 
Probleme: 
a) Bei umherziehenden Wohnungslosen hat eine Anbindung an ein Hilfeplan-verfahren (gemäß §§ 67ff SGB XII) noch nicht stattgefunden. Ohne eine solche, nur niederschwellig mögliche Anbindung macht eine Eingliederungsvereinbarung nach dem SGB II keinen Sinn. So sieht dies auch das BMWA und geht dennoch davon aus, dass durchreisende Wohnungslose dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. 
Hinzu kommt: wenn Durchreisende dem SGB II zugeordnet werden, kann von den Agenturen eine Eingliederungsvereinbarung verlangt werden. Die Verweigerung oder der Verstoß dagegen – etwa durch Weiterziehen! – löst dann einen Sanktionsautomatismus aus, der die Betroffenen abschreckt und ihre Anbindung an das System der Wohnungslosenhilfe massiv erschwert.

b) In den meisten ARGEs werden Tagessatzabholer angehalten, einen Antrag auf SGB II-Leistungen zu stellen. Der eine oder andere könnte damit mehrere laufen haben, ohne seiner Mitwirkungspflicht je nachkommen zu können. Die Fälle von absichtlichem oder unbeabsichtigtem Leistungsmissbrauch dürften sich mehren, zumal optierende Kommunen nicht an das Informationsnetz der Agenturen angeschlossen sind. 
c) ALG II-Berechtigte sind automatisch krankenversichert. Doch umherziehende Wohnungslose erhalten vielerorts keine Krankenkarte (die müssten sie mit jedem Ortswechsel wieder tauschen), sondern werden auf die Krankenhilfe nach dem SGB XII verwiesen - was bei SGB II-Empfänger/innen aber rechtlich ausgeschlossen ist!
d) Unabhängig von der Zuständigkeit von SGB II oder XII sind umherziehende Personen kaum in der Lage, die mit dem Tagessatz abgegoltene Pauschale für einmalige Leistungen anzusparen (wer das schafft, lebt anders). 

Lösungen:
Sinnvoll ist bei umherziehenden Wohnungslosen die Zuordnung zum SGB XII. 
Bei Zuordnung zum SGB II muss – entsprechend der Sicht des BMWA: keine Eingliederungsvereinbarung bei Umherziehenden - ein Sanktionsautomatismus ebenso ausgeschlossen sein wie der Doppelbezug von Leistungen; die Krankenversicherung muss gewährleistet sein. 
In beiden Konstellationen ist sicherzustellen, dass eine qualifizierte Hilfe nach §§ 67ff SGB XII – als Voraussetzung für Maßnahmen nach dem SGB II - angebahnt und ermöglicht wird.

Problem d) ist lösbar, wenn die Pauschalierung für Menschen, die einen Tagessatz erhalten, weniger umfassend definiert wird, damit komplementär besondere einmalige Leistungen entsprechend der früheren Sozialhilfe möglich werden.

3. Hilfen in besonderen Lebenslagen in stationären Einrichtungen


Sachverhalt:

a) In vielen Regionen ist weiterhin nicht geklärt, wie die Erstattung der Unterkunftskosten für ALG II-Empfänger/innen in stationären Einrichtungen geregelt wird; ungeklärt ist dabei auch der verfügbare Barbetrag für erwerbsfähige Menschen in Einrichtungen.  

b) Ungeklärt ist die Auslegung von § 7 (4) SGB II, also der Ausschluss derjenigen Menschen vom SGB II, die "für mehr als" 6 Monate in einer stationären Einrichtung leben. Das BMWA besteht auf einer engen Auslegung der (wenig präzisen) Formulierung im Gesetz - ein Hilfeanspruch nach dem SGB II endet demnach nach 6 Monaten stationärem Aufenthalt unabhängig von der Erwerbsfähigkeit.


Probleme:

a) Für die Betroffenen stellt sich die Frage, wie ihr persönlicher Bedarf gedeckt werden kann, für die Einrichtungen fehlt die finanzielle Planungssicherheit. 

b) Ein Konflikt entsteht zum Beispiel dann, wenn ein erwerbsfähiger Hilfeempfänger sich nach mehr als 6 Monaten Aufenthalt in einer stationären Einrichtung an eine Agentur wendet und um Vermittlung und / oder darauf abzielende Eingliederungsmaßnahmen ersucht. Es ist widersinnig, wenn er - im Sinne des Gesetzes (mehr als 3 Std. täglich etc.) erwerbsfähig - abgewiesen wird – genau dies passiert aber bereits in der Praxis! Es besteht hier offenbar ein grundlegendes Missverständnis: Hilfeempfänger/innen sind nicht allein deshalb erwerbsunfähig, weil sie zur Überwindung besonderer sozialer und persönlicher Schwierigkeiten in einer stationären Einrichtung leben. Tatsächlich sind etwa in den Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe nicht selten 25 bis 30 Prozent (!) der Bewohner/innen sogar erwerbstätig und noch weit mehr erwerbsfähig.

Nach Einschätzung des Sozialhilfeexperten Prof. Brühl (FH Darmstadt) läge bei der geschilderten, fachlich ungerechtfertigten Einschränkung ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz vor. 


Lösungen:

a) Wichtig sind bundesweit einheitliche Kostenregelungen, etwa nach den Richtlinien des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe (Aufwendungsersatz). 

b) Praktikabel und sinnvoll wäre, nach mehr als 6 Monaten Aufenthalt eine Erwerbsunfähigkeit nicht apodiktisch zu unterstellen, sondern als widerlegbar zu vermuten. Dies wäre im Sinne der bisherigen Handhabung stimmig: denn bis zu 6 Monaten stationärem Aufenthalt wird ebenfalls widerlegbar vermutet, der/die Bewohner/in sei erwerbsfähig.


Anhang zu 3b): Auszug aus einem Sozialbericht 

"Herr A. wurde am (...) in W. in Bayern geboren. Dort besuchte er die Volksschule und anschließend die Realschule, die er mit der mittleren Reife abschloss. Daran schloss sich eine Ausbildung zum Großhandelskaufmann an, die er im Jahre 1971 nur schriftlich beendete. In diesem Berufsfeld war er nur ca. sechs Monate tätig. Mitte 1972 begann Herr A. eine Laufbahn im mittleren Verwaltungsdienst. Wegen diverser Schwierigkeiten im Dienst wurde er nach 26 Jahren Tätigkeit zunächst beurlaubt und dann suspendiert. Seitdem ist Herr A. arbeitslos. Aus seiner ersten Ehe ging ein Kind hervor. Nach 15 Jahren seiner zweiten Ehe trennte er sich erneut von seiner Partnerin. Zu den aus dieser Ehe hervorgegangenen zwei Kindern und der geschiedenen Ehefrau hat er noch regelmäßigen Kontakt. Freunde oder gute Bekannte hat Herr A. nach eigenen Angaben keine. Finanzielle Belastungen und die Unwissenheit über Hilfsmöglichkeiten führten zur Zwangsräumung der Wohnung. Eher zufällig wurde er auf unsere Einrichtung aufmerksam und bat um ein Gespräch zur Klärung der Aufnahmevoraussetzungen. Am Tag der Aufnahme bestanden die besonderen Lebensverhältnisse, die mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind in der Wohnungslosigkeit, der Arbeitslosigkeit, der fehlenden Anbindung an das übliche Sozialleistungssystem, der Unwissenheit über die zur Verfügung stehenden Hilfsmöglichkeiten, der mangelnden Fähigkeit eine Lebensplanung aufzustellen, den Schwierigkeiten mit Familienangehörigen und der Unfähigkeit, diese Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu überwinden." 

Das Fallbeispiel verdeutlicht, dass eine Vielzahl von Problemen zu einer Hilfsbedürftigkeit im Sinne der §§ 67 ff SGB XII führen können. 

In dem geschilderten Fall wurde die Hilfe in stationärer Form im Perthes-Haus in Hamm gewährt, einer stationären Einrichtung gemäß §§ 67 ff. SGB XII für Menschen. Dort werden Menschen aufgenommen, bei denen eine Bündelung von Problemen der Teilnahme am normalen Leben in der Gesellschaft entgegenstehen. Hierzu zählen u.a. Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, fehlende tragfähige soziale Beziehungen, fehlender Anschluss an das übliche Sozialleistungssystem, Schwierigkeiten im Umgang mit Ämtern und das fehlende Vermögen, diese Schwierigkeiten aus eigener Kraft zu bewältigen. Ziel der Hilfe ist die Teilnahme am normalen Leben in der Gesellschaft. 

Das Fallbeispiel verdeutlicht zudem, dass Begriffe aus den SGB V, SGB IX, SGB XI und dem PsychKG hier keine Anwendung finden können. Hier sind insbesondere zu nennen: Einweisung, Zuweisung, Unterbringung – Begriffe, die bei § 7 (4) SGB II und seiner Begründung Pate standen. In der Hilfe nach §§ 67 ff. SGB XII wird kein ärztliches Gutachten benötigt, um einen Hilfeanspruch zu begründen. Umgekehrt sagt die Zugehörigkeit zum Personenkreis der §§ 67 ff. SGB XII nichts über die Erwerbs(un)fähigkeit eines Hilfeberechtigten aus. 

O-Ton Perthes-Haus: „In unserer Einrichtung würden wir ca. zwei Drittel als grundsätzlich erwerbsfähig im Sinne der Rentenversicherung einstufen. Dies spricht zum einen für den Terminus der widerlegbaren Vermutung und zum anderen zur Überarbeitung der Handlungsempfehlungen zum § 7 Abs. 4 SGB II mit dem Ziel, die o.g. medizinischen Begriffe zu streichen“.
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